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Das neue Reinigungsgeld inWien .
Vom . Novemberan gilt in Wien ein neues Reinigungsgeld .DasReini¬

gungsgeld beträgt monatlich bei Wohnungen für das erste Zimmer 70Groschen ,
für das zweite 95 Groschen ,für das dritte ' 25Schilling ,für das vierte ' 7
Schilling ,für das fünfte und jedes weitere Zimmer um je 55 Groschen mehr als
für das vorhergehende ,so dass also für das fünfte Zimmer ' 25Schilling ,für
das sechste ' 80Schilling zu zahlen sind .Für Kabinette sind zu entrichten :
für das erste 35 Groschen ,für das zweite und dritte je 55 Groschen und für
das vierte und jedes weitere Kabinett je ' 20Schilling . FürNebenräume¬
als solche gelten :Hausgehilfenzimmer ,Garderaben ,Vorzimmer ,Badezimmer ,Küchenund geschlossene Balkone - sindfolgende Ansätze bestimmt : fürdie ersten drei
Nebenräume je 25 Groschen ,für den vierten und fünften Nebenraum je lo Groschen
für jeden weiteren Nebenraum je 55 Groschen .

Zum erstenmal wurden Höchstgrenzen für Wohnungen festgesetzt ,die auf
Grund des Jahresfriedenszinses errechnet werden .Bei einem Jahresfriedenszins
bis zu 1800 Kronen beträgt die Höchstgrenze des Reinigungsgeldes drei Pro¬
zent des valorisierten Monatsfriedenszinses .Bei einem Jahresfriedenszins ,
der höher ist als 1800 Kronen ,ist die Höchstgrenze zwei Prozent des valorisier
ten Friedensmonatszinses vermehrt um ' 10Schilling .Bei der Valorisierung
ist die Goldkrone mit ' loSchilling zu multiplizieren .

Beispiele für WohnungenEine Wohnung mit Zimmer und Küche Sahlt monatliches Reinigungsgeld
95 Groschen ; mitZimmer Küche und Vorzimmer ' 20Schilling ;mit Zimmer ,Kabi¬
nett und Küche ' 30Schilling ;mit Zimmer ,Kabinett ,Küche und Vorzimmer ' 55
Schilling ;mit Zimmer ,Kabinett ,Küche Vorzimmer und Hausgehilfenzimmer ' 80
Schilling ; 1Zimmer,2 Kabinette und Küche ' 85Schilling ; 2Zimmer und Küche

' 90Schilling ; 2Zimmer ,Küche ,Vorzimmer ' 15Schilling ; 2Zimmer,1 Kabinett ,
Küche 2125 Schilling ; 2Zimmer,1 Kabinett ,Küche und Ver zimmer ' 50Schilling ;
2 Zimmer,2 Kabinette ,Küche und Vozimmer ' 05Schilling ;dieselbe Wohnung mit
Hausgehilfinnenzimmer ' 30Schilling ;für 3 Zimmer ,Kabinett und Küche 3150

Schilling .
Beispiele für Höchstørenzen

. Grösseder Wohnung : eZimmer ,1 Küche ,Jahresfriedenszins 180Kronen ;
daher monatlich le Kronen .Nach der Wohnungsgrässe würde das monatliche Rei¬
nigungsgeld ' 90Schilling betragen .Höchstgrenze ist aber drei Prozent des
valorisierten Friedensmonatszinses . hoKronen valorisiert ergeben 56Schilling
drei Prozent davon sind ' 68Schilling .Das monatliche Reinigungsgeld be¬
trägt daher 1168 Schilling .

2,Grösse der Wohnung :A Zimmer,3 Kabinette,h Nebenräume .Jahresfrie¬
denszins 2100 Kronen ;daher monatlich 175 Kronen .Das monatliche Reinigungsgeld
würde nach der Wohnungsgrösse ' 20Schilling ausmachen .Höchstgrenze ist zwei
Prozent des valorisierten Friedensmonatszinses ,vermehrt um ' 10Schilling .
175 Krnnen valorisiert ergeben 215 Schilling ,zwei Prozent davon sind ' 90
Schilling .Dazu kommen ' 10Schilling . Dasmonatliche Reinigungsgeld beträgt
daher 7 Schilling .Für Geschäftslokale ,Garagen ,Werkstätten ,Magazine ,Kanzleiräume und
so weiter wird das Reinigungsgeld auf Grund des Friedenszinses errechnet .
Bis zu einem Jahresfriedenszins von 1200 Kronen sind 215 Prozent des valo¬
risierten Friedensmonatszinses als Reinigungsgeld zu bezahlen .War der Jah¬
resfriedenszins höher als 1200 Kronen ,so sind nur zwei Prozent des valori¬
sierten Friedensmonatszinses zu zahlen ,wozu noch 70 Groschen kommen .

Beispiele für Geschäftslokale
1 .Jahresfriedenszins 600 Kronen ,daher wonatsfriedenszins 50Kronen .

Valorisierter Monatsfriedenszins 5omal ' 10Schilling . . . 70Schilling . ' 5
Prozent davon ergeben ' 75Schilling .Das monatliche Reinigungsgeld stellt
sich daher auß 1775 Schilling .2 .Jahresfriedenszins 1800 Kronen ;daher monatlich 150 Kronen .Valori¬
siert 15omal ’ loSchilling . . .210 Schilling .Zwei Prozent davon ergeben

' 20Schilling ,vermehrt um 70 Groschen .Das monatliche Reinigungsgeld be¬
trägt daher 1790 Schilling .Mittwoch wird eine Verordnungim Wiener Landesgesetzblatt kundge¬
macht ,wonach in allen Fällen ,in denen auf Grund der neuen Sätze der Hausbe¬

sorger ein geringeres Reinigungsgeld erhielte ,als manschon Bisherzahlte ,
die alten Sätze gelten .DasSperrgeldbleibt unverändert .Es ist zu zahlen für dasOeffnen
des Haustores vorMitternacht ho und nach Mitternacht 60Groschen .
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